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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Die Energiepolitik der
Union hat im Rahmen der Verwirkli-
chung des Binnenmarktes und unter
Berücksichtigung der Erfordernisse der
Erhaltung und der Verbesserung der
Umwelt folgende Ziele:

a) Sicherstellung des Funktionie-
rens des Energiemarktes,

b) Gewährleistung der Energiever-
sorgungssicherheit in der Union und

c) Förderung der Energieeffizienz
und von Energieeinsparungen so-
wie Entwicklung neuer und erneu-
erbarer Energiequellen.

(2) Die für die Erreichung der
in Absatz 1 genannten Ziele erforderli-
chen Maßnahmen werden durch Euro-
päische Gesetze oder Rahmengesetze
festgelegt. Diese werden nach Anhö-
rung des Ausschusses der Regionen
sowie des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses erlassen.

Die Gesetze oder Rahmengesetze be-
rühren nicht die Wahl eines Mitglied-
staats zwischen verschiedenen Ener-
giequellen und die allgemeine Struktur
seiner Energieversorgung. Derartige
Maßnahmen werden gemäß Artikel [ex
175 Absatz 2 Buchstabe c] erlassen.

(1) Die Energiepolitik der
Union hat im Rahmen der Verwirkli-
chung des Binnenmarktes und unter
Berücksichtigung der Erfordernisse der
Erhaltung und der Verbesserung der
Umwelt folgende Ziele:

a) Sicherstellung des Funktionie-
rens des Energiemarktes,

b)         Gewährleistung der Energiever-
sorgungssicherheit in der Union und

b) Förderung der Energieeffizienz
und von Energieeinsparungen so-
wie Entwicklung neuer und erneu-
erbarer Energiequellen.

(2) Die für die Erreichung der
in Absatz 1 genannten Ziele erforderli-
chen Maßnahmen werden durch Euro-
päische Gesetze oder Rahmengesetze
festgelegt. Diese werden nach Anhö-
rung des Ausschusses der Regionen
sowie des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses erlassen.

Die Gesetze oder Rahmengesetze be-
rühren nicht die Wahl eines Mitglied-
staats zwischen verschiedenen Ener-
giequellen und die allgemeine Struktur
seiner Energieversorgung. Derartige
Maßnahmen werden gemäß Artikel [ex
175 Absatz 2 Buchstabe c] erlassen.
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Begründung:

Für EU-Vorgaben zur Versorgungssicherheit mit Energie, also u.a. zur Quotierung
erneuerbarer/fossiler Brennstoffe bei der Zusammensetzung des Energiemixes
besteht keine Notwendigkeit.


